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An das 
 Präsidium des Nationalrates 
  
per email: v@bka.gv.at 

 
Wien, am 18. Dezember 2008 

 
Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz 2006 geändert wird  
            (BVergG-Novelle 2008)  
 
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie übermittelt zu oa. Betreff 
folgende Stellungnahme:  
 
ad Ziffer 2 des Begleitschreibens  
 
Da ein allenfalls vorgesehener Entfall der Mitteilungspflicht gemäß § 106 Abs. 6 BVergG 2006 für 
den Auftraggeber nur negative Folgen hätte, wird der Entfall der Mitteilungspflicht gemäß § 106 
begrüßt. 
 
ad Ziffer 3 des Begleitschreibens:  
 
Eine Antragslegitimation für gesetzliche Interessenvertretungen hinsichtlich der Nachprüfung von 
Ausschreibungs- oder Wettbewerbsunterlagen erscheint  nicht sinnvoll. Nach ho. Ansicht hat der  
einzelnen Ausschreibungswerber sich um die Wahrung seiner Rechte zu bemühen. Es bliebe den 
Interessensvertretungen jedoch unbenommen ihrer Mitglieder in Rechtsfragen zu unterstützen.  
 
 
 
Nach Ansicht des ho. Ressorts ist eine Änderung des BVergG 2006  im Lichte der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) 1107/70 des Rates (im 
Folgenden PSO genannt) erforderlich.  
 

31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 1 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

  2 

Auf Grund der oben angeführten Verordnung, welche mit 3. Dezember 2009 in Kraft tritt, sind die 
Mitgliedstaaten dazu angehalten, die gesetzlichen Bestimmungen auf nationaler Ebene über 
öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße anzupassen.  
 
Die betreffende Verordnung regelt im Wesentlichen die Vorgangsweise für die Vergabe von 
Ausgleichszahlungen und die Gewährung von ausschließlichen Rechten für die Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, wobei die PSO eine Direktvergabe in folgenden Bereichen 
ermöglicht, sofern dies nicht nach nationalem Recht untersagt ist:  
 
1. 
Für interne Betreiber iSd PSO. 
 
2. 
Für Dienstleistungskonzessionen im Bereich Bus/Straßenbahn unter  
einem Schwellenwert von 1 Mio € Jahresdurchschnitt oder weniger als 300 000 km jährlicher 
Personenverkehrsdienstleistung (für kleine oder mittlere Unternehmen mit weniger als 23 
Fahrzeugen können diese Schwellenwerte auf 2 Mio € Jahresdurchschnitt oder weniger als 600 
000 km jährlicher Personenverkehrsdienstleistung erhöht werden). 
 
3. 
Für Dienstleistungsaufträge im Bereich Bus/Straßenbahn nach den EG-Vergaberichtlinien unter 
einem Schwellenwert dieser Richtlinien (206 000 € Jahresdurchschnitt). 
 
4. 
Für Dienstleistungsaufträge oder Dienstleistungskonzessionen im Eisenbahnverkehr ohne 
Begrenzung durch einen Schwellenwert oder durch eine Jahreskilometerleistung. 
 
Nach der dzt. gültigen nationalen Rechtslage im Rahmen des BVergG 2006 sind jedoch im 
Wesentlichen sowohl Schienen- als auch Busverkehre ab einem Schwellenwert von € 40.000,00 
einem entsprechenden Vergabeverfahren zu unterziehen, und zwar: 
 
Für Fall 2: gemäß § 11 BVergG 2006. 
Für Fall 3: gemäß § 41 BVergG 2006. 
Für Fall 4: gemäß § 141 Abs. 3 BVergG 2006. 
  
Um die Ausnahmebestimmungen (Möglichkeiten der Direktvergabe) der PSO für die 
Ausschreibung von Verkehrsdiensten (Erhöhung oder Abschaffen der Schwellenwerte) vorsehen 
zu können, wäre künftig eine entsprechende Berücksichtigung im entsprechenden Materiengesetz 
notwendig. 
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Gründe für eine Anpassung des BVergG 2006 unter dem Blickwinkel der PSO 
 

• Vermeidung, dass die europäischen Vorgaben (im konkreten: Betragsmäßige 
Festschreibung der Schwellenwerte) nicht überschießend bzw. strenger als erforderlich 
angewendet werden (gold plating Verbot). 

 
• Vermeidung eines zusätzlichen komplizierten Verwaltungsaufwandes, da eine lückenlose 

Umstellung auf ein Ausschreibungssystem mit enormem administrativem Aufwand der 
betreffenden Behörden und somit mit zusätzlichen Verwaltungskosten verbunden wäre.  

 
• Vermeidung, dass bereits gut funktionierende sowie bedürfnisgerechte Verkehrsdienste ev. 

künftig durch eine Ausschreibung beeinträchtigt werden und somit weitläufig der bisher 
erworbene Kunden- bzw. Nachfragenutzen verringert wird. 

 
Dass der Wechsel zu einem regulierten Wettbewerb iSd PSO nicht mit sofortiger Wirkung erfolgen 
kann, ist auch dadurch dokumentiert, dass die PSO selbst einen Übergangszeitraum von zehn 
Jahren vorsieht und entsprechende Dirketvergabeoptionen auch nach Ende dieses 
Übergangszeitraums zulässig bleiben.  

 
• Berücksichtigung des Erwägungsgrundes 9 der PSO, wonach alle zuständigen Behörden 

die Möglichkeit haben müssen, die Betreiber eines öffentlichen Dienstes gemäß den 
Bedingungen der PSO frei auszuwählen, um die öffentlichen Personenverkehrsdienste 
optimal nach den Bedürfnissen der Bevölkerung gestalten zu können.  

 
• Berücksichtigung des europapolitischen Willens, diesem speziellen Sektor eine eigene, 

bedarfsgerechte Rechtsgrundlage zu verschaffen. 
 
Die konkreten erforderlichen Änderungen des BVergG 2006  
 
Um die vorgestellten Möglichkeiten der Direktvergabe, die die PSO eröffnet, nutzen zu können, 
wären nach ho. Ansicht folgende Anpassungen im BVergG 2006 erforderlich: 
  

• Schaffung spezieller Ausnahmebestimmungen in den §§ 11 und 141 Abs. 3 selbst.  
 
§ 11 vorletzter Satz hätte wie folgt zu lauten:  
 
„Die Vergabe von Dienstleistungskonzessionsverträgen in einem formfreien  Verfahren 
unmittelbar an einem ausgewählten Unternehmer (Direktvergabe) ist nur zulässig, sofern der 
geschätzte Leistungswert 40 000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt oder sofern im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und 
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Straße und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1169/91 und (EWG) Nr. 1107/70 des 
Rates einer der Ausnahmetatbestände des Art. 5 Abs. 2, 4 oder 6 erfüllt ist“.  
 
§ 141 Abs. 3 erster Satz hätte wie folgt zu lauten:  
 
„Die Vergabe von nicht prioritären Dienstleistungsaufträgen in einem formfreien Verfahren 
unmittelbar an einen ausgewählten Unternehmer (Direktvergabe) ist nur bis zu einem 
geschätzten Auftragswert von 40 000 Euro zulässig, bei nicht prioritären 
Dienstleistungsaufträgen im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche 
Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
1169/91 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates weiters dann, wenn einer der Ausnahmetatbestände 
des Art. 5 Abs. 2, 4 oder 6 erfüllt ist.“  
 

 
• Schaffung einer speziellen Ausnahmebestimmung im § 41 Abs. 2, sodass eine zusätzliche 

Ziffer 3. - wie folgt - angefügt wird: 
 

„3. es sich um Dienstleistungsaufträge oder öffentliche Dienstleistungsaufträge  gemäß der 
Definition in den Richtlinien 2004/17/EG oder 2004/18/EG für öffentliche 
Personenverkehrsdienste mit Bussen und Straßenbahnen handelt, wenn der Auftragswert 
unter den Schwellenwerten für Dienstleistungsaufträge nach diesen Richtlinien liegt.“   

 
 
Mit Hilfe dieser Anpassungen sollte nach ho. Ansicht klargestellt werden, dass mit dem BVergG 
2006 jedenfalls keine innerstaatliche Regelung verbunden ist, die die Anwendung der Ausnahmen 
des Art. 5 Abs. 2, 4 und 6 untersagt. 
 
 
In der Beilage werden weiters die Stellungnahmen der FFG, der GKB, des Austrian Research 
Centers GmbH (ARC) und der ÖBB zur Kenntnis übermittelt. 
 
 
Für die Bundesministerin: 
Dr. Brigitte Raicher-Siegl 

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):
Mag. Christa Wahrmann

Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 7414
E-Mail: christa.wahrmann@bmvit.gv.at

elektronisch gefertigt 
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Von:  "Monsberger Dieter Mag.  G-CO   220" <Monsberger.Dieter@gkb.at> 
An: Norbert Zeitlinger <Norbert.Zeitlinger@bmvit.gv.at> 
Datum: 12/10/08 12:14  
Betreff: Meldung zur Novelle des BVergG GKB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
  
 
Bezugnehmend auf die BVergG-Novelle 2008 nehmen wir zu folgenden 
Diskussionspunkten Stellung: 
 
  
 
Punkt 1: § 70 bzw. § 231 
 
Grundsätzlich befürworten wir das neue Nachweissystem hinsichtlich 
Eignungskriterien, da die Verwaltungslasten dadurch minimiert werden 
können. Dennoch kann dieses neu festgelegte System zu einer 
"Entschärfung" der Eignungskriterien als Ko-Kriterien führen, wenn der 
Auftraggeber in der ersten Phase auf eine Bietererklärung vertrauen muss.  
 
  
 
Punkt 2: § 83 bzw. 240 
 
Die Umsetzung der in § 83 neu formulierten Förderung von einer KMU-
Beteiligung in die Vergabepraxis erscheint uns problematisch, da die 
Definition des "Dritten" bzw. die Art der Weitervergabe an Dritte nicht 
hinreichend bestimmt ist.  
 
  
 
Punkt 3: § 106 (6) bzw. § 255 (6) 
 
Den Entfall des o.a. Paragraphen erachten wir für unproblematisch, da § 
106 (6) keine Sanktion für den Bewerber vorgesehen hat. Allerdings würden 
wir eine "Auskunftspflicht" des Bewerbers - trotz schwieriger Umsetzung - 
befürworten, damit der Auftraggeber vor Ablauf der Angebotsfrist vom 
Bewerber informiert wird, ob die Ausschreibungsunterlagen  z.B berichtigt 
werden müssen.  
 
  
 
Punkt 4: § 20 bzw. § 188 (RL über Anerkennung von Berufsqualifikationen): 
 
Da der Auftraggeber keinen Anerkennungs-/Gleichhaltungsbescheid verlangen 
kann (ausgenommen CH), besteht keine Nachprüfungsmöglichkeit für den  AG 
und dieser hat auf die vom Bewerber zu veranlassende Verfahrenseinleitung 
zu vertrauen. Weiters führt eine verspätete Antragsstellung nicht mehr 
zum Ausscheiden! 
 
  
 
Punkt 5: Antragslegitimation von gesetzlichen Interessenvertretungen 
 
Wir befürworten grundsätzlich die Ergänzung von § 320 , allerdings sollte 
die Antragslegitimation von gesetzlichen Interessenvertretungen vorerst 
binnen eines befristeten Zeitraumes zur Beobachtung gewährt werden. 
 

31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 5 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



  
 
Punkt 6: Stillhaltefrist neu 
 
Die in den §§ 132 bzw. 273 festgelegten neuen Fristen erachten wir für 
ausreichend.  
 
  
 
Punkt 7:  
 
Wir schließen uns der Meinung des BMVIT, Mag. Gstettenbauer, an, nach der 
im BVergG die Ausnahmen der PSO (Verordnung (EG) Nr. 1370/2007) 
berücksichtigt werden müssen. Dies betrifft vor allem 
Dienstleistungskonzessionen und Dienstleistungsaufträge und kommt für Bus 
und Bahn zur Anwendung. 
 
Wir weisen darauf hin, dass der Schwellenwert für die Direktvergabe bei 
SAG bei € 60.000.-liegt (€ 40.000.-bei Öffentlichen Auftraggebern)  
 
  
 
Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
 
Mag. Astrid Suppan 
 
Beschaffung, Öffentlichkeitsarbeit, Personalwesen 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
   
 
Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH  
 
Firmenbuchnummer: 45372z, LG für ZRS Graz 
 
 
Köflacher Gasse 35 -41, A-8020 Graz  
 
Tel.:      +43 (0) 316 5987 319  
Mobil:  +43 (0) 664 8310193 
Fax:     +43 (0) 316 5987 16 
 
E-Mail:  suppan.astrid@gkb.at <mailto:suppan.astrid@gkb.at>  
 
  
 

31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt6 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 7 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt8 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 9 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt10 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 11 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt12 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 13 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt14 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 15 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt16 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 17 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt18 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 19 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt20 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



31/SN-1/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 21 von 26

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

1/2 

 
Stellungnahme der Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft mbH zur BVergG-Novelle 2008 

Allgemein 

Die FFG als 100%ige Tochter des Bundes ist gemäß dem BVergG 2006 
als öffentlicher Auftraggeber zu qualifizieren, weswegen die FFG eine 
Stellungnahme zur vorliegenden Novelle abgibt.  

Z. 23 Subunternehmerleistungen 

Eine intensivere Kasuistik erscheint in diesem Zusammenhang nicht 
erforderlich. Wir würden von einer Änderung der bestehenden 
Regelung abraten.  

Änderung des §106 Abs 6 BVergG 

Der Wegfall des § 106 Abs. 6 BVergG ist für die rasche und 
unbürokratische Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bieter 
wesentlich. Die Praxis zeigt, dass eine Reihe von Fehleinschätzungen 
bzw. inhaltliche und technische Fehlplanungen bei der Gestaltung der 
Ausschreibungsunterlagen durch Anregungen seitens der 
Unternehmen rasch und ohne weiteres Abwarten von gesetzlichen 
Fristen behoben werden können. Im Übrigen gilt der Rechtsschutz. 
Näheres dazu auch nachstehend bezüglich Antragslegitimation von 
gesetzlichen Interessensvertretungen. 

Antragslegitimation von gesetzlichen Interessensvertretungen 

Ein dahin gehender Vorschlag eine Antragslegitimation für gesetzliche 
Interessensvertretungen hinsichtlich der Nachprüfung von 
Ausschreibungs- bzw. Wettbewerbsunterlagen erscheint nicht 
zweckmäßig. Die Verbesserung der Ausschreibungsunterlagen zum 
vorgeschlagenen Zeitpunkt (bis zum Ablauf der Angebotsfrist) erfolgt 
erfahrungsgemäß inhaltlich und zeitlich für die Unternehmen 
effektiver und somit auch Kosten einsparender durch die gesetzlich 
eingeräumten Mittel der Berichtigung (vgl. §106 Abs. 6 BVergG). 

Eine erfolgreiche Berichtigung der Ausschreibungsunterlagen setzt 
nicht zwingend Vergaberechtskenntnisse des Bieters voraus, da 
großteils der Fragen technische Spezifikationen betreffen und somit 
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Unternehmen in ihrer Funktion als Bieter als technische 
Sachverständige fungieren. Sofern eine Rechtsauskunft erforderlich 
ist, um die vergaberechtliche Relevanz von Fragen der Bieter zu 
erläutern, bildet eine gesetzliche Interessensvertretung geradezu die 
erste Ansprechstelle ohne den Bedarf einer zusätzlichen 
vergaberechtlichen Bestimmung. Somit erscheint der Rechtschutz 
einerseits gewährleistet, andererseits erspart man den Unternehmen 
allfällige Vorhaltekosten bis zum Ablauf eines 
Nachprüfungsverfahrens, dessen Ergebnis für die Unternehmen nach 
wie vor ungewiss ist. Wir sehen durch die angeregte 
Antragslegitimation von gesetzlichen Interessensvertretungen keine 
gestärkte Gewährleistung des Rechtsschutzes. 

 

Z. 81 „Alternative Sanktionen“ 

Aus dem vorgeschlagenen Abs. 2 ergibt sich, dass eine Feststellung 
nach dem vorgeschlagenen § 312 Abs. 3 Z 3, 4 oder 5 grundsätzlich 
zur Nichtigerklärung des Vertrages durch das Bundesvergabeamt 
führt, wobei der Vertrag für absolut nichtig – somit ex tunc nichtig – zu 
erklären ist. Eines besonderen Antrags auf Nichtigerklärung durch den 
Antragsteller im Feststellungsverfahren bedarf es nicht. 

Auch wenn eine Nichtigkeit des Vertrages durchaus plausibel 
erscheint, ist jedoch die Effektivität der Rückabwicklung von bereits 
bestehenden Verträgen insbesondere in Hinblick auf die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu hinterfragen. Vielmehr werden 
dadurch Rechtsansprüche eingeräumt für die eine rechtssichere 
zivilrechtliche Umsetzung fehlt (Rückabwicklung von erbrachten 
Leistungen, Berechnung von Bereicherungsansprüchen des 
Vertragspartners) und eine Kostensteigerung für Unternehmen, die von 
einer solchen Rückabwicklung betroffen sein werden, obwohl sie sich 
unverschuldet in einem sicheren Vertragsverhältnis glauben, 
verursacht. 

Die im § 334 Abs 6 vorgeschlagene Geldbuße erscheint zu hoch und 
ist im Hinblick auf die Einhaltung des Haushaltsprinzips zu 
hinterfragen. Die Kosten des Verfahrens wurden dadurch erhöht ohne 
zwingend dadurch die Rechtsschutzqualität zu stärken. 
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Von:  Kornelis Beatrice <Beatrice.Kornelis@arcs.ac.at> 
An: <norbert.zeitlinger@bmvit.gv.at> 
CC: Wansch Alfred <Alfred.Wansch@arcs.ac.at> 
Datum: 12/15/08 2:14  
Betreff: AW: Termin: 9.12.2008, Bundesgesetz mit dem das BVergG 2006 geändert wird 
 
 
Sehr geehrter Herr Zeitlinger! 
 
Beiliegend wie am Mittwoch telefonisch besprochen die Stellungnahme der Austrian Research Centers GmbH - 
ARC.   
  
A. Fragen des Bundeskanzleramtes 
 
1. Subvergabe 
 
Eine derartige gesetzliche Regelung ist begrüßenswert, wenn festgehalten wird, dass die Subvergabe selbst keiner 
weiteren Ausschreibung bedarf, sondern von der getätigten Ausschreibung bereits mitumfasst wird. (Ansonsten 
müssten die Bieter welche auch öffentliche Auftraggeber sind, während der Ausschreibung des (Haupt-
)Auftraggebers auch eine eigene Ausschreibung für den Subauftraggeber tätigen (wenn über € 40.000.-) bzw. 
könnten gar nicht anbieten, da die Ausschreibung der Subleistung nicht vor Ende der Angebotsfrist beendet sein 
könnte.) 
 
Aus dem Argument durch eine Verpflichtung Teile der Leistungen als Subauftrag zu vergeben würden KMU's eine 
weitere Möglichkeit haben sich an solche (größeren) öffentlichen Aufträge zu beteiligen, ist nicht ersichtlich weshalb 
die Regelung nur auf Bauleistungen Anwendung finden sollte, vielmehr sollte die Regelung analog auch für 
Lieferaufträge sowie Dienstleistungsaufträge gelten.  
  
 
2. Mitteilungspflicht § 106 Abs. 6 BVergG 
Die Mitteilungspflicht sollte beibehalten werden, da ansonsten der Zuschlag auf Basis unrichtiger Voraussetzungen 
erteilt werden könnte. Dieser Dissens - der für einen Vertragsteil zumindest ein Dissens darstellen würde - könnte 
nachträglich zur Auflösung des Vertrages führen (Dissens/Wegfall der Geschäftsgrundlage etc.) was für den 
Auftraggeber einen erheblichen Zeit und Kostenfaktor darstellt (neu Ausschreibung, Verzögerung der 
Leistungserbringung etc.).   
 
Hier wäre zudem zu beachten, dass der Auftragnehmer oft als Sachverständiger mit entsprechender Haftung gem. § 
1299 ABGB ist, woher sich eine Mitteilungspflicht auch ableitet. Somit bestände die Pflicht trotzdem und wäre für 
den Auftragnehmer lediglich gesetzlich nicht auf den ersten Blick erkennbar.  
 
3. Antragslegitimation 
Art. 1 Abs. 3 der EG 2007/66 sieht vor, dass die Personen Anspruch auf ein Nachprüfungsverfahren haben die einen 
Schaden erlitten haben oder erleiden würden UND ein Interesse an einen bestimmten Auftrag haben. Diese Regelung 
dass Interessenverbände Antragslegitimiert werden sollen, ist somit nicht in der EG RL vorgesehen. Tatsächlich 
würde es eine Unsicherheit für den Auftraggeber bedeuten, wenn er trotz ordnungsgemäß durchgeführter 
Ausschreibung samt Zuschlagsentscheidung durch ausfordernde Überprüfungsverfahren aufgrund erhöhter 
Antragslegitimierten die Ausgeschriebene Leistung sich verzögert bzw. der Leistungsbeginn nicht eindeutig 
festgelegt werden kann. Dies würde ein Nachteil für die Wirtschaft bedeuten.  
 
Die von den Interessensvertretungen dargelegten  Ziel des Schutzes der KMU könnte auch durch eine Neuregelung 
der Kosten und Kostenersatzes im Falle eines Nachprüfungsverfahrens (oder sonstigen Vergaberechtlichen 
Verfahrens) erfolgen.  
 
Sollte eine derartige Antragslegitimierung jedoch im Gesetz vorgesehen werden, wäre auch die Regelung der Kosten 
und Kostenersatzes derart anzupassen, dass im Falle einer Überprüfung einer Ausschreibung durch ein 
Interessensverband welche sich als unnötig herausstellt (da die Ausschreibung des Auftraggebers Gesetzeskonform 
erfolgt ist), der Interessensverband auch sämtliche hierdurch dem Auftraggeber entstandenen erhöhten 
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Verwaltungskosten sowie gegebenenfalls aufgrund der Verzögerung der Leistungserbringung entstandenen Kosten 
zu übernehmen hat.  
 
4. Alternative Sanktionen 
 
Die dargelegten alternativen Sanktionen d.h. Geldbuße oder eine Vertragsbeendigung ex nunc sind aus Sicht ARC in 
Ordnung, wobei insbesondere im Unterschwellenbereich die alternativen Sanktionen der vorgesehenen Sanktion 
einer ex tunc Vertragsbeendigung vorzuziehen wäre aufgrund der Problematiken der Grundlage (Höhe) der 
Vergütung bereits durchgeführter Leistungen.  
 
B. Allgemeine Kommentierung zu Teilen des BVergG 2008 
 
§ 70 Abs. 2 Eigenerklärung i.V.m § 70 Abs. 3 und 4.: Diese Vorschrift wird zu einer Zeitverzögerung der 
Auftragserteilung führen, wenn die Nachweise nicht sofort (d.h mit Angebot bzw. Teilnahmeantrag) mitgesendet 
werden und ergibt nur bei Aufträgen in der Unterschwelle einen Sinn.   
 
Hier gilt es insbesondere zu beachten, dass gem. § 70 Abs. 4 BVergG 2008 die Nachweise vor Zuschlagserteilung 
vom Auftraggeber (!) (erneut !! da als Nachweis in der Ausschreibungsunterlage bereits angefragt) verlangt und 
kontrolliert werden müssen d.h. in jeden Fall vor Zuschlagserteilung eine Detaillierte Prüfung durch den 
Auftraggeber erfolgen muss. Bei Aufträgen mit größeren Volumen ist die Beschaffung der Nachweise im Verhältnis 
zu dem möglichen Auftrag als Teil der (Vor-) Leistungen der Unternehmen zu betrachten, insbesondere in Hinblick 
darauf, dass die Nachweise zumeist bei den Unternehmen bereits vorliegen und somit nicht von erhöhten 
Beschaffungskosten gesprochen werden kann. (Beispiel: Firmenbuchauszug, Lebenslauf der ausführenden 
Mitarbeiter etc.) 
 
Es wäre somit eine Regelung, die besagt dass im Zweistufigen Verfahren die Nachweise spätestens mit Angebot 
mitzuliefern wären (d.h. in der zweiten Stufe) und in 1 stufigen Verfahren im Oberschwellenbereich die Nachweise 
direkt mit dem Angebot zuzusenden sind angebrachter bzw. wäre die Verteilung der Pflichten 
Auftraggeber/Auftragnehmer ausgewogen. 
 
Das Argument die Regelung ist notwendig, denn die Nachweisbeschaffung würde für KMUs ein großen 
Kostenfaktor darstellen kann nicht gefolgt werden, da auch KMU s die Möglichkeit haben z.B. auf ANKÖ o.ä. zu 
nutzen. Hier könnte lediglich geregelt werden, dass im Unterschwellenbereich die Pflicht bestehen soll, dass der 
Auftraggeber Nachweise durch ANKÖ zulässt und sich die Unterlagen (auf eigene Kosten) derart auch zu beschaffen 
hat zielführender.  
 
Weiters steht dem Interesse der KMU wie in Bundesgesetzesentwurf geschildert auch die erhöhten Kosten und 
Zeitaufwand der Auftraggeber entgegen, da diese alle Bieter/Unternehmen im Verfahren mit tragen müssten und erst 
kurz vor dem Zuschlag die Eignung überprüfen könnten.  
Wenn eine derartige Regelung bereits aufgenommen wird, sollte festgestellt werden, dass in diesem Fall keine 
Pflicht des Auftraggebers besteht fehlende Nachweise nachzufordern, sondern nach der tatsächlich bereits zweiten 
Aufforderung (erstens durch Ausschreibungsunterlage, zweitens durch Nachfrage) alle Bieter die nicht sämtliche 
Nachweise erbracht haben auszuschließen sind.  
Würde diese Regelung nicht festgelegt werden, würde sich die Zuschlagserteilung für die Auftraggeber weiter 
verzögern (Nachforderung mit Firstsetzung etc.), welches ein Nachteil für die Wirtschaft darstellt.   
  
Nicht gesetzlich im Entwurf geregelt ist der Fall, dass die Nachweise Teil der Bewertungskriterien sind (z.B. in 
zweistufigen Verfahren.) Soll auch hier ein bloßer Eignungsnachweis genügen? 
 
Wir hoffen mit dieser Kommentierung des Entwurfes BVergG 2008 gedient zu haben und bedanken uns für die 
Möglichkeit zu einem uns direkt betreffenden Gesetz Stellung nehmen zu können,  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Mag.  Beatrice Kornelis LL.M. (Eur) 
Abteilungsleiterin 
Recht, Hausverwaltung und Sicherheitsdienste 
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_____________________________________ 
Austrian Research Centers GmbH - ARC 
Personal & Recht 
Forschungszentrum: 2444 Seibersdorf, Austria 
TechGate Vienna: Donau-City-Straße 1, 1220 Wien, Austria 
T +43 (0) 50 550-2043, F +43 (0) 50 550-2102  
M +43 (0) 664 8251200, beatrice.kornelis@arcs.ac.at 
http://www.arcs.ac.at  
_____________________________________ 
FN: 115980i HG Wien, UID: ATU14703506 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Norbert Zeitlinger [mailto:Norbert.Zeitlinger@bmvit.gv.at]  
Gesendet: Mittwoch, 10. Dezember 2008 09:27 
An: Weixelbaumer Harald; Botond Madarasz; j.podlesnig@awsg.at; Patrizia.Fink@bbt-se.com; 
b.bleyer@ecoplus.at; Monsberger.Dieter@gkb.at; tomaschitz@kwf.at; hannes.buchebner@raaberbahn.com; 
Christian.Foelzer@scg.gv.at; werner.schreckeneder@stern-verkehr.at; Claudia.Bierbaumer@via-donau.org; 
kuntner@zillertalbahn.at 
Cc: Helga Maxl; Rudolf Chrudina 
Betreff: Termin: 9.12.2008, Bundesgesetz mit dem das BVergG 2006 geändert wird 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Einige Rückmeldungen sind bis gestern termingerecht eingelangt. Mein 
Abgabetermin ist heute - eine Terminerstreckung ist leider nicht 
möglich. Wenn Sie noch irgendwelche Anregungen haben, ersuche ich Sie 
bis spätestens heute Mittag um Stellungnahme, andernfalls um 
Leermeldung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Norbert Zeitlinger 
 
Bundesministerium für Verkehr,  
Innovation und Technologie 
Sektion V/Abteilung Infra 2 
Beteiligungsmanagement 
 
Postanschrift: 
Postfach 201 
1000 Wien 
 
Büroanschrift: 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
 
Tel.: 01/71162- 65 1502 
Fax: 01/71162- 65 1599 
Handy: 0664/826 98 28 
E-Mail: norbert.zeitlinger@bmvit.gv.at  
Homepage: www.bmvit.gv.at 
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